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' Art. 52. P:) mper. Erz/in, [au] exceplion que la mmmifflon dt: flu'älres appre'cz'era, une au plufiturx
pumpe: devrant ätre inßallies au réz-dz-c/mufle'e ou dans la cäve, dans un [am] voüle' fe}are' der partie:
aim;7inanle.r par des mun— m mapnmerie et aycmf un: iß'ue direct: fur I’txte'rieur. C:: pompc: farm!
pmruue: a': moym: d’alimentalian ße'ciaux.

Art. 53. 11 )! aura fiparatim ab/olut mtr: la canalifafion des eaux de _/:tourx contre l'incendie et
cell: du ferzritt parlz'culier du tht'ätre. ‚

Art. 54. Une baut/ze a"incemiie dt 0”,100 devra ?Ire inflalle': & ftxliricur du Illia‘tre, au droit dt
draw»: de fer entries, & une dgflanre qui fer-a fixe} par la Commifßon des t/It'älrß.

Art. 55. éch:lltr fixes. Si l’e'difica e_/l {fall dt.; fraprie'te's voiflnes ou _/"il pqfl'éd'e des war:
inlirieurex fauvant facililer le jäuvetag'e m an d’incmdz'e, ler fa;adtr late'rale: :! alle: dannani fur ces
four: [traut garnies d’t'chelle: fixe: m fer Etablies au droit de: flnélrzs ou de: ouwrturts ftrte'e: “: at tj?l.

Der ichelles femblaäles feran! itablz'e: fur ler fa;adrs‚ [auf txcepiitmx diftrmz'ne'tr- par la Commif/itm
des tfie'a'tres.

Ari. 56. Cam mun itatz'aits [fligraplz iques. Dex mmmunicatiom 21 l’ain'e n'ejils te'le'grap/liyue:
fern»! e'lablies :ntre (kann; des the'ätrz: et la cafernc des fapmrs-pompiers la plus voißne.

Chapz'lre V. Loraux acreffnires.

Ari. 57. Tauf the'a'lr: dtvra cantem'r:

1° Un bureau pour les Offizier: de Police;

2° Un cabinet pour le midecin de femice;
3° Un an?: da ganz? pour la garde d: femire;
4° Un paßt pour les fapeurJ-pompzärs‚ ?; proxirm'le' imme'dz'ate de: plant/ze: de fténe.
Cm lomux devront élre tanz/enaö/emtnl inßalle's.
Art. 58. Vefti a in:. Le w_/Iiairc fzrß inßallt' de fa;on & n: pas gé‘mr la tirtulafian.
Art. 59. Fu mai r. Lorrqu’il [era Ätaäli un fumoir,‘ fan inßallalion et fan ame'nagtmenl devront

?lre apprauw's par la Gummi/flott des thz'älrex.
Art. 60. Cabinetx d’a ifancex. Das taäinels d’aifances 81 des urinair.r feront e'labli: m namh'e

el dam des randih'ons de converumce et dt falubrilt' que la Commi/jion des Ihe'ätres appre'ciera.
Art. 61. Location:. ]! z/i interdii d': louer une boutique ou un maga/in a'e'pz'nd'ant du thiätre,

& tout tommer;ant ou indu/lriel den! 1a frofg/"fion trt'fenlz des dungen d’intendie.
Lex luyaux d: funzt} desdites boulz'gues :! magaflns ne pourrnmt trape1fer aucune partie du tbiäfre

ni dt _/'es de'pmdanttr‚ qu’apre‘x une auiorxfation /_'ßiciale tt fur l'avis de la Cammi/]ion des the'a'lrn.
Art. 62. Logementr. Nu] nt pourriz äh“: loge' dans aucune partie du titt'älr: , iz l’exceph'on du

conrierge et du gar;on de cat_'[t.

III.

Allgemeine ortspollzelllehe Vorfehriften über die Feuerpolizei

in den Theatern Berlins.

I. Allgemeines.

!) Die Feuerlöfcheinrichtungen in den Theatern find nach Maßgabe der Anordnung der Abteilung
für Feuerwehr herzuftellen und zu erhalten. Fiir (tete Zugänglichkeit diefer Einrichtungen in Sorge zu
tragen. Zur fachgemäfsen Handhabung derfelben in ein geeignetes Perfonal anzuftellen, fofern das
Polizeipräfidium es nicht für erforderlich erachtet, das Perfonal unmittelbar von der Abteilung für Feuer.
wehr zu gefiellen.

2) Jedes Theater etc. ill. mit der nichflen Feuerwehrflation durch einen elektrifchen Feuermelder
zu verbinden. Je nach Lage und Ausdehnung der Lokalitäten der Theater find derartige Feuermelder an
zwei oder mehreren Stellen anzubringen.

3) Vor und nach jeder Vorltellung hat eine genaue Revifion aller Räume des Theatergebäudes
ltattzufinden, deren Ausführung entfprechend zu kontrollieren ill. (Kontrolluhren).

4)_ Es darf im Theater weder geraucht, noch dürfen Zigarren oder Pfeifen im Theatergebäude
angezündet werden. .

5) Für jedes Theater in eine Hausordnung fefizuftellen, betreffend den Umgang mit Feuer und
Licht, fowie die erßen Mafsmhmen bei Ausbruch eines Feuers. Diefe Hausordnung ift fimtlichen
Beamten, Künfilern und Bedienfleten des Theaters zur Kenntnis zu bringen und außerdem an geeigneten
Orten in fichtbarer “’eife anzufchlagen. '
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6) Den revidierenden Beamten der Orts— oder Feuerpolizei ift jederzeit der Zutritt zu lämtlichen

Theaterräumen zu geßatten.

7) Etwaige durch die Oertlichkeit bedingte Anordnungen allgemeiner Natur werden vorbehalten.

II. Erleuchtung und Heizung.

!) Im Bühnenraum, in den Garderobeu, Magazinen, im Malerfaal und den fonftigen Werkftätten

dürfen nur unbewegliche Gasarme verwendet werden.

2) Sämtliche Flammen find durch Drahtkörbe zu fchiitzen und mindeftens 90cm von darüber

liegenden Deckenkonftruktionen (exkl. Wölbungen) refp. Holzwerk entfernt anzubringen; aufserdem ifi: ein

genügend grofser Schutzdeckel zwifchen Flamme und der dariiber liegenden Decke refp. dem Holzwerke

mindeftens 15cm von den letzteren entfernt herzuftellen. Holzwerk, welches fich feitlich der Flammen

in einer geringeren Entfernung als 600111 befindet, ill: durch Eifenblech in der Art zu fchützen, dafs

zwifchem diefem und dem Holzwerk die Luft zirkulieren kann.

3) Die unterften Flammen der Kulifl'enbeleuchtung müffen noch mindeftens 1,20!!! über dem

Podium liegen.

4) Die Soffittenflarnmen find nach allen Seiten vollftändig in der Weife zu fchützen, dafs kein Teil

der Schutzhülle durch die ausftrahlende Wärme erhitzt wird.

5) Außer der gewöhnlichen Gasbeleuchtung in in fämtlichen Gängen, auf den Treppen, insbefondere

bei den Treppenwendungen, Fettölbeleuchtung derart anzubringen, dafs die für die Zufchauer und das

Theaterperfonal beftimmten Wege zum Verlaffen des Gebäudes auch bei einem Verfagen der Gasbeleuch—
tung mäßig erhellt bleiben. Diefe Lampen find von der Oefl'nung des Theaters an fo lange brennend
zu erhalten, bis das Publikum refp. das Perfonal das Theater vollftändig verlall'en hat.

6) Es ifl'. fireng verboten, mit offenem Licht oder brennenden Kohlen im Theatergebäude umher-
zugehen.

7) Das Anzünden der Flammen refp. Lampen darf nur mittels verfehloffener, ungefährlicher Anzünder
gefchehen; die Verwendung von Zündhölzern oder offen brennenden Wachsfiöcken etc. ift auf das firengfte
unterfagt.

8) Die Gasleitung ifi; fo einzurichten, dafs das Gas zum Bühnenraum mit den zugehörigen Räumen

und zum Zufchauerraum je eine gefonderte Zuleitung erhält, welche, jede für lich, außerhalb des Theater-
gebäudes abgefperrt werden kann.

Alle drei Monate hat eine Revifion der Gasleitungen dadurch ftattzufinden, dafs bei gefehloffenen
Brennerhähnen und offenem Haupthahn der Gasverluft pro Stunde in den Rohrleitungen feftgeftellt wird.

9) Bei Luftheizungen find die Ausf’trömungsöffnungen, in deren Nähe leicht brennbnre Gegenftände
weder zu legen noch zu [teilen find, mit feinmafchigen Drahtnetzen zu verfehen.

lo) Sofern die Heizung der Werkflätten und Garderoben durch Oefen erfolgt, dürfen nur Kachel-
öfen verwendet werden, deren Feuerungsöffnungen durch eiferne Schutzgitter oder Blechfchirme befonders
zu fchützen find. '

n) Die Heizung der Magazinräume ift verboten. Aus denfelben find etwaige Abfälle, insbefondere
Hobelfpäne, täglich nach der Arbeit forgfältig zu entfernen und an einem fenerficheren Ort unter-
zubringen.

III. Befondere Beftimmungen für das Bühnenhaus.

!) Das Bühnenhaus mufs von maffiven, feuerficheren Wänden mit Ausnahme der Profzeniumsöfl'nung
umfchlofi'en fein.

2) Die Profzeniumsöfi'nung mufs durch einen Metallvorhang gefehlofl'en werden können, welcher
nur während der Vorfiellung und während der Proben — foweit es zu diefem Zweck erforderlich —
aufgezogen wei-den darf.

3) Sämtliche Tür- oder fonftige Oeffnungen, welche das Bühnenhaus mit den fonftigen Räumen
des Gebäudes verbinden, find feuerficher zu verfehliefsen. Die Verfchlüffe dürfen lich nur nach aufsen
öffnen und müffen von felbfi zufallen.

4) Die Magazinierung von Theatergegenftänden ift auf der Bühne felbß, unter oder über derfelben,
unter oder über dem Zufchauerraum verboten.

5) Es dürfen nicht mehr Profpekte, Soffitten etc. angehängt fein, als für höchftens zwei Vorflellungen
nötig find.

6) Die Gegengewichte an den Dekorationen müfi'en fo angebracht fein, dafs eine Verletzung von
Menl'chen durch ein Herabfallen derfelben unmöglich wird.
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7) Verwendung von Feuerwerk, von Raketen etc. in nur gei'tattet, wenn nachgewiefen ift, dafs
alles Holzwerk und fämtliche Dekorationsfh'icke durch feuerficheren Anßrich unentflammbar gemacht
werden.

8) Für Sehtifi'e dürfen nur Pfropfen aus Kälberhaaren verwendet werden.
9) Vorhänge und Profpekte von leichtem Stoff (Gaze oder Marby) find auf beiden Seiten mit

Schnüren, an welchen fie dirigiert werden können, zu verfehen.
10) Werden Stroh, Heu oder fonßige leicht feuerfangende Materialien als Requifiten benutzt, fo

find diefelben nach jeder Probe refp. Voritellung von der Bühne zu entfernen und in einem feuerficheren
Raume unterzubringen.

II) Die Fenfler der Garderoben dürfen nicht vergittert fein.

lV. Beftimmungen für das Zufchauerhaus.

I) Während und bei Schlufs der Vorftellung find alle Ausgänge, auch die Notausgänge, unver-
‚fchloifen zu laiTen. Dem Publikum iflc zu gef’tatten, bei dem gewöhnlichen Verlaffen des Theaters nach
Schlufs der Vorftellung auch die Notausgänge zu benutzen.

2) Alle als Ausgänge benutzten Korridore, Gänge, Treppen, Türen u. f. w. find von jeder
Behinderung frei zu erhalten; die Treppen find auch an der Wandfeite mit feitem Geländer zu verfehen.

3) Alle Türen müifen nach aufsen auffchlagen.
4) Etwaige Notausgänge find mit deutlicher Schrift als folche zu bezeichnen. Der Verfchlufs

derfelben darf nur in einem einzigen oberen Schubriegel beflehen, welcher an der Innenfeite der Tür in
bequemer Höhe anzubringen iii.

5) Fiir die Garderobe des Publikums find befondere Räume zu beftimmen, Welche die Verkehrs-
wege in keiner Weife kindern. Das Benutzen der Gänge und Ausgänge zum Aufhängen oder zur fonftigen
Unterbringung von Garderobe in: unfiatthaft.

6) Im Theaterraum dürfen in den Gängen bewegliche Sitze oder Stühle, an den Parkettwänden
Klappfitze nicht angebracht werden.

7) Die Zugänge zum Dachboden find durch eiferne Türen abzufchliefsen, welche von felbfl
zufallen.

Berlin, den 29. Juni 1881.

IV.

Gutachten der König]. Akademie des Bauwefens zu Berlin.

I. Betreffend die Lage der Theater.
Gröfsere Theater find auf freien Plätzen in möglichft großer Entfernung von Nachbargebäuden

aufzuführen. Nach % 29 der Baupolizeiordnung für Berlin find Theaterneubauten 15,1111 von anderen
Gebäuden und von der nachbarlichen Grenze zu errichten. Eine geringere Entfernung iß dabei zuläffig,
wenn die Nachbargebäude vollkommen feuerficher erbaut find. (Nach der Polizeivorfchrift für Paris
genügen 3!!! Entfernung, wenn die Nachbargebäude Brandmauern haben.) Beim Neubau kleiner Theater
wird der Zufammenbau mit Nachbarhäufern zu gef’tatten fein, wenn hinreichend flarke Brandmauern
aufgeführt werden. Ein Minimalmafs von 250111 —— wie es die Parifer Polizeiverordnung vorfchreibt —
wird fich dabei zur Annahme empfehlen. Die wünfchenswerte Höhe der Brandmauem über Dach gibt
Fö_I/clz auf 2111 an. Ein geringeres Mafs, etwa 0,50 bis 0.60 m, dürfte genügen. Wenn Nachbargebäude
vorhandener Theater nur durch fchmale Gaffen oder Höfe von denfelben getrennt find, fo empfiehlt fichvorzufchreiben, dafs alle gegen das Theater hinausgehenden Fenfler- und Türöffnungen der Nachbarhänfer
durch eiferne Laden oder Jaloufien verfehliefsbar fein müfl'en.

II. Betreffend die Konftruktion der Theater im allgemeinen.
Die Umfaffungs- und Scheidewände find maffiv von Mauerwerk aufzuführen. Die Zwifchen'deckenfind, foweit tunlich, feuerficher herzuflellen, namentlich alle Korridore zu uberwölben. Für die Dach-konftruktion ifl Eifen zu wählen, und die Anwendung von Holz tunlichft zu vermeiden. (Die Parifer Bau—polizeiordnung fchreibt auch für den Plafond über dem Zufchauerraum eine feuerfichere Konflruktion ganzin Eifen und Gips vor.) Soweit Holz überhaupt “bei Konflruktionsteilen zur Anwendung kommt, empfiehltes fich, dasfelbe mit Flammenfchutzmitteln zu imprägnieren. Verfuche, die mit einem foichen Präparat —von Hilfe]: in Frankfurt-a. M. — im vergangenen Jahre in Berlin angefiellt find, haben ein [ehr gültiges


